
Nutzungsbedingungen – Carsharing mit K.I.W.I. e.V. 

Stand September 2025 

1. Allgemeines 

Diese Nutzungsordnung regelt die Bedingungen für die Nutzung des Fahrzeugs im Rahmen 
des Carsharing-Angebots des Vereins K.I.W.I. e.V. Mit der Registrierung und jeder Buchung 
erkennt der/die Nutzungsberechtigte diese Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung 
und deren Anlagen (Beitrags- und Tarifordnung und Datenschutzerklärung) an. 
Im nachfolgenden Text werden der/die Nutzungsberechtigte auch als Nutzungsberechtigte, 
Nutzer oder Nutzerin benannt. 

2. Mitgliedschaft und Nutzungsvoraussetzungen 

Nutzungsberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins K.I.W.I. e.V., die folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

• Registrierung bei K.I.W.I. e.V. 
• Gültige Fahrerlaubnis für das jeweilige Fahrzeug, insbesondere auch bei 

Anhängerbetrieb 
• Vorlage einer Kopie des Führerscheins und Personalausweises 
• Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen durch Unterschrift 
• Mindestalter von 18 Jahren oder Inhaber/in einer BF-17-Prüfungsbescheinigung 

(inkl. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum begleiteten Fahren) 

Bei juristischen Personen ist eine schriftlich benannte Person nutzungsberechtigt. Eine 
Fahrzeugführung durch Dritte ist nur in Anwesenheit und mit Zustimmung des 
Nutzungsberechtigten erlaubt. Der/die Nutzungsberechtigte haften für deren Handeln wie 
für eigenes. 

3. Informationspflicht 

Der/die Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, den K.I.W.I. e.V. stets auf dem aktuellen Stand 

bezüglich seiner Namens-, Adress-, Kommunikationsverbindungs- und 

Bankverbindungsdaten zu halten. Für Schäden und Folgeschäden, die aufgrund veralteter 

oder falscher Kundendaten entstehen, haftet der/die Nutzungsberechtigte. Der/die 

Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, jeden Entzug der Fahrerlaubnis sowie jedes Fahrverbot 

dem Verein unverzüglich bekannt zu geben. 

4. Mitgliedsbeiträge und Nutzungstarife 

Mitgliedschaftsmodelle: 

• Einzelmitgliedschaft: 4 € pro Monat 
• Paarmitgliedschaft: 6 € pro Monat (für zwei Personen im gleichen Haushalt) 
• Übrige Mitgliedschaften (andere Vereine, Firmen o.Ä.) richten sich nach den obigen 

Modellen 



Nutzungskosten: 

Die Nutzungskosten, andere Gebühren und Entgelte regelt die als Anlage beigefügte 
Beitrags- und Tarifordnung des K.I.W.I. e.V. in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt monatlich. Der fällige Betrag wird per SEPA-
Lastschriftverfahren vom Konto des Mitglieds eingezogen. Ein Widerspruch gegen die 
Abbuchung ist innerhalb von 8 Wochen möglich – danach gilt sie als anerkannt. 

5. Buchung und Nutzung 

• Die Buchung erfolgt über die MOQO-App oder in Ausnahmefällen telefonisch (nicht 
gewährleistet). 

• Mit der Buchung erwirbt das Mitglied das Nutzungsrecht für den gebuchten 
Zeitraum und verpflichtet sich zur Zahlung der Tarife gemäß gültiger Beitrags- und 
Tarifordnung. 

• Der Fahrzeugzugang erfolgt über die MOQO App. 
• Buchungen können bis 24 Stunden vor Beginn kostenfrei storniert oder verändert 

werden. Spätere Änderungen führen zu Kosten gemäß Tarifordnung. 
• Es wird eine Notfallnummer bei technischen Problemen während der Nutzungszeit 

ausgewiesen. 
• Der/die Nutzungsberechtigte haben sich strikt an die Buchungszeiten zu halten. Wird 

durch die Nichteinhaltung eine andere Person beeinträchtigt, können dem 
Verursacher oder der Verursacherin ggf. entstandene Zusatzkosten (z. B. Taxi) in 
Rechnung gestellt werden. Bei wiederholter Nichtbeachtung der Nutzungs- und 
Buchungsordnung behält sich der Verein vor, das Nutzerkonto zu sperren. 

6. Fahrzeugnutzung und -rückgabe 

• Das Fahrzeug darf nur auf befestigten Straßen im öffentlichen Straßenverkehr 
bewegt werden. 

• Bei Fahrtantritt ist das Fahrzeug auf neue Schäden zu überprüfen; diese sind im 
Bordbuch zu dokumentieren und dem Verein zu melden. 

• Schäden während der Nutzung sind ebenfalls unverzüglich zu melden. 
• Bei geringen, irreparablen Schäden kann der Vorstand eine pauschale 

Ausgleichszahlung festlegen. 
• Bei Unfällen mit Personenschaden, großem Sachschaden oder Beteiligung Dritter: 

sofortige Information der Polizei durch den Nutzer/ die Nutzerin. 
• Nach Nutzung: Fahrzeug abschließen, mit Ladekabel an die Ladesäule anschließen, 

und per App verriegeln. 

7. Versicherung 

Der Verein schließt für alle Fahrzeuge eine Haftpflicht und eine Fahrzeugvollversicherung ab. 

Bei selbstverschuldeten Unfällen trägt der der/die Nutzungsberechtigte einen Eigenanteil 

gemäß der jeweils gültigen Tarifordnung (zurzeit 300,- € Selbstbeteiligung bei 

Vollkaskoschäden und 150,- € bei Teilkaskoschäden). Es gelten die allgemeinen 

Bestimmungen der Kraftfahrtversicherung. Insbesondere besteht kein Versicherungsschutz 

gegen Schäden, die durch Fehlbedienung des Fahrzeugs entstanden sind.  



Der Versicherungsschutz entfällt, wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug führt und 

wenn der Fahrer nicht im Besitz der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis oder nicht fahrtüchtig 

ist. 

 

8. Schäden und Haftung 

• Schäden durch Zuwiderhandlungen gegen die Nutzungsordnung trägt der/die 
Nutzungsberechtigte in voller Höhe; dazu zählen auch die Kosten für Schlösser, 
Schlüssel oder Zugangskarten. 

• Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit (z. B. Alkoholeinfluss) gehen 
vollständig zu Lasten des Nutzers. 

• Schäden ohne identifizierbaren Verursacher während der Nutzungszeit trägt der 
jeweilige Nutzer. 

• Buß- und Verwarnungsgelder, die aufgrund von Verkehrsverstößen der Nutzer 
entstehen, sind von diesen selbst zu tragen. 

• Der K.I.W.I. e.V. haftet, abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, nicht 
dafür, dass das gebuchte Fahrzeug zur Nutzung bereitsteht und einsatzbereit ist und 
auch nicht dafür, dass das bereitstehende Fahrzeug sicher und fahrtauglich ist. 

• Grundsätzlich gilt, dass die Nutzung des Fahrzeugs für Insassen und Fahrer auf 
eigene Gefahr geschieht. 

9. Sicherheit und Kontrolle 

• Die Fahrzeuge werden regelmäßig durch K.I.W.I. e.V. gewartet. 
• Der/die Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, sich vor Fahrtantritt von der 

Fahrtauglichkeit zu überzeugen, einschließlich des Kindersitzes, falls vorhanden. 
• Das Fahrzeug ist stets sauber zu halten (Innenraum ggf. aussaugen, bei starker 

Verschmutzung auch außen reinigen) 
• Im Fahrzeug gilt absolutes Rauchverbot. 
• Tiermitnahme ist nur in geeigneter Transportbox gestattet. 
• Kostenpflichtige Ladestationen gehen zu Lasten des Nutzers. 
• Das Ladekabel ist mitzuführen und ordnungsgemäß zu benutzen. 
• Bei Anhängerbetrieb sind die zulässigen Lasten unbedingt einzuhalten. 

10. Kündigung 

Jede Partei kann den Nutzungsvertrag mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende 

kündigen. Bei vertragswidrigem Verhalten seitens des Nutzungsberechtigten oder nach 

einem Unfall hat die Organisation das Recht zur fristlosen Kündigung. Der/die 

Nutzungsberechtigte hat das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Änderung des 

Nutzungsvertrages oder der Tarifordnung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Änderungen. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die Kündigung ist nur wirksam, 

wenn die Rückgabeverpflichtungen zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung erfüllt werden. 

 

 



11. Datenschutz  

Der/die Nutzungsberechtigte erklärt sich damit einverstanden, dass der Verein K.I.W.I. 

e.V. personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhebt und 

speichert, soweit dies für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des 

Vertragsverhältnisses (Bestandsdaten) und die Inanspruchnahme und Abrechnung 

(Nutzungsdaten) der Nutzung erforderlich ist. Änderungen der personenbezogenen Daten, 

die das Vertragsverhältnis und die Abrechnung der Nutzung betreffen, hat der der/die 

Nutzungsberechtigte dem K.I.W.I. e.V. unverzüglich mitzuteilen. 

Weiterhin erhebt, speichert und nutzt der K.I.W.I. e.V. die vom Nutzungsberechtigten 

angegebenen Nutzungsdaten, die für die ordnungsgemäße Abrechnung der Dienste 

erforderlich sind (Abrechnungsdaten). Diese Daten dürfen durch den K.I.W.I. e.V. über das 

Ende des Nutzungsvorgangs bis zum Abschluss der Abrechnung hinaus gespeichert und 

genutzt werden. 

Weitere Informationen ergeben sich aus der im Anhang beigefügten Datenschutzerklärung 

in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

Der/die Nutzungsberechtigte kann diese Einverständniserklärung jederzeit schriftlich 

widerrufen. Ein Widerruf hat die Beendigung der Nutzungsberechtigung durch den Nutzer 

zur Folge. 

12. Informationspflicht und Änderungen 

• Änderungen der Nutzungs- und Tarifordnung werden allen Mitgliedern mitgeteilt 
• Mitglieder sind verpflichtet, sich regelmäßig über Änderungen zu informieren 
• Die jeweils gültige Fassung der Tarif- und Nutzungsordnung und ihrer Anlagen ist 

verbindlich 

             

Durch Unterschrift unter die Nutzungsbedingungen erkennen der/die 
Nutzungsberechtigte und Mitglieder diese, sowie deren Anlagen (Beitrags- 
und Tarifordnung und Datenschutzerklärung) an und verpflichten sich zur 
Einhaltung. 
 

Ort:         

 

Datum:        

 

Unterschrift:       


